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Eine erneute Mieterhöhung,
eine wiederholte Versetzung
am Arbeitsplatz oder ein Un-
fallschaden, für den die Versi-
cherung nicht aufkommen
möchte — es gibt viele Situa-
tionen, in denen man am
liebsten sofort eine Anwältin
oder einen Anwalt einschal-
ten möchte. Doch so mancher
scheut aus Angst vor hohen
Kosten oder langwierigen,
aussichtlosen Prozessen den
Gang zum Anwalt. Diese

ren. Unter anderem wird er
Sie individuell beraten, Ihnen
bei der Formulierung, dem
Abschluss und der Abwick-
lung von Verträgen helfen, Ihr
Testament formulieren, Sie
gegenüber Dritten vertreten,
Sie vor allen Gerichten,
Schiedsgerichten und Behör-
den vertreten, Prozesse ver-
meiden und Ihre Strafvertei-
digung übernehmen.
Gütliche Einigung oder Pro-
zess?
Bietet bei genauer Betrach-
tung eine schnelle gütliche
Einigung vielleicht die besse-
ren Möglichkeiten als ein lan-
ger Prozess? Ihre Anwältin
oder Ihr Anwalt hilft Ihnen
bei dieser Entscheidung.
Manchmal aber ist ein Pro-
zess unvermeidbar. Zum Bei-
spiel, wenn sich die Gegensei-
te auf kein vernünftiges
„Friedensangebot“ einlassen
will. Oder wenn die Gefahr
besteht, dass eigene Forde-
rungen verjähren. Auch hier
gilt: Wer zu spät kommt, den
bestraft des Leben! Gütliche
Einigung oder Prozess: Bei-
des setzt voraus, dass Sie Ihre

Rechtslage realistisch ein-
schätzen. Ihr Anwalt ist dabei
Ihr unverzichtbarer Berater!
Wie viel kostet mich ein An-
walt?
Anwälte gelten als teuer. Das
ist aber nicht richtig. Denn:
Anwaltshonorare halten sich
im Rahmen. Ihre Anwältin
oder Ihr Anwalt hat sich da-
bei nach dem Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz (RVG) zu
richten. Bei Gerichtsverfah-
ren (außer bei Sozialrechts-,
Straf- und Bußgeldsachen)
bestimmt der jeweilige Ge-
schäftswert, Streitwert oder
Gegenstandswert die Kosten.
Für außergerichtliche Leis-
tungen bemisst sich das Ho-
norar nach Umfang und
Schwierigkeit der anwalt-
lichen Bearbeitung, Bedeu-
tung der Sache und nach der
finanziellen Situation des
Klienten. Ihr Anwalt oder Ih-
re Anwältin sagt Ihnen außer-
dem, ob Sie Anspruch auf Be-
ratungs- oder Prozesskosten-
hilfe haben. Wer eine Rechts-
schutzversicherung hat,
braucht sich um die anfallen-
den Kosten meist überhaupt

keine Gedanken zu machen.
Ihr Anwalt rechnet seine je-
weilige Leistung also diffe-
renziert ab, niemand wird
über den Tisch gezogen. Er
weiß genau: Nur wenn Sie mit
seiner Leistung zufrieden
sind und auch seine Rech-
nung akzeptieren, werden Sie
seinen Rat wieder in An-
spruch nehmen. Fragen Sie
ihn schon zu Beginn der Bera-
tung nach den voraussicht-
lichen Kosten. Das ist für ihn
die normalste Sache der Welt.
Ihr Anwalt ist Ihr unabhängi-
ger Interessenvertreter und
Berater. Er schützt Sie vor
Fehlentscheidungen und
Übervorteilungen. Er und sei-
ne Mitarbeiter sind zur Ver-
schwiegenheit gegenüber je-
dermann verpflichtet. Sie
können also völlig offen mit
ihm reden, Ihr Anwalt hört Ih-
nen zu.
Und wie finde ich ‚meinen’
Rechtsanwalt?
Hier kann Ihnen der Ortsver-
band des Deutschen Anwalt-
vereins weiterhelfen, entwe-
der Sie besuchen die Home-
page des Bayreuther Anwalt-

vereins oder holen sich die
Anwaltauskunft des DAV am
Telefon 01805/181805 (Fest-
netzpreis 14 ct/min; andere
Preise aus Mobilfunknetzen
möglich) Wir finden für Sie
den richtigen Anwalt oder die
richtige Anwältin.
@ bayreuther-anwaltverein.de

Ängste sind aber meist unbe-
gründet und führen dazu,
dass man seine Rechte viel zu
häufig nicht ausreichend
wahrnimmt. Um Ihnen die
Entscheidung darüber zu er-
leichtern, ob sie einen Anwalt
zu Rate ziehen möchten, bie-
tet der Bayreuther Anwaltver-
ein Ihnen an dieser Stelle ei-
nen kompakten Überblick
über die wichtigsten Fragen
rund ums Thema „Besuch
beim Anwalt“:
Wann sollte ich zum Anwalt
gehen?
Ganz klar: So früh wie mög-
lich! Eine frühe, qualifizierte
Rechtsberatung hilft Ihnen,
überflüssige Prozesse zu ver-
hindern und unvermeidbare
Prozesse zu gewinnen. Vorsor-
gen ist besser als streiten!
Was kann mein Anwalt für
mich tun?
Bevor Ihr Anwalt nach außen
hin Ihre Interessen vertritt,
wird er zusammen mit Ihnen
Ihre jeweiligen Erfolgsaus-
sichten erörtern, den Umfang
seiner Dienstleistung bestim-
men und Sie über die voraus-
sichtlichen Kosten informie-

Ilona Treibert
Vorsitzende des
Bayreuther Anwaltvereins

Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser. Rechtsrat gibt es
fast überall. 

Kompetenz nicht.

Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.

Es gibt nur einen unbhängigen
Rechtsberater: Ihre Anwältin oder
Ihren Anwalt.
www.bayreuther-anwaltverein.de

Obwohl Bayreuth über deut-
lich mehr Standortstärken als
-schwächen verfügt, hat die
Wagnerstadt in den vergange-
nen zehn Jahren von der Be-
deutung als Arbeitsplatz-
standort gegenüber den west-
oberfränkischen Oberzentren
Bamberg und Coburg einge-
büßt. Hauptgrund hierfür ist
der Strukturwandel im produ-
zierenden und verarbeitenden
Gewerbe, der vom „eigentlich
dienstleistungsorientierten
Charakter Bayreuths“ nicht
kompensiert werden konnte.
Aus dieser Analyse werden im
„Integrierten Stadtentwick-
lungskonzept“ (ISEK), das
jetzt im Bauausschuss des
Stadtrates vorgestellt wurde,
Handlungsanleitungen für die
Zukunft entworfen.

Dr. Stefan Leuninger von
der an der Erstellung des
Konzeptes beteiligten Gesell-
schaft für Markt- und Absatz-
forschung (GMA) aus Mün-
chen erklärte, dass die Stadt
ihre in den vergangenen Jah-
ren entwickelten Stärken in
den Bereichen Werkstoffwis-
senschaften, Neue Materia-
lien und Gesundheitswirt-

schaft weiter ausbauen müs-
se. „In diesen Bereichen ist
Bayreuth ein bundesweiter
Player und es könnte eine
´Technologieachse Bayreuth-
Süd´ vom Sondergebiet Neue
Materialien mit dem For-
schungs- und Gründerzen-
trum bis hin zur Universität
entstehen“. Eine sinnvolle
Entwicklung stelle das ge-
plante Logistikzentrum auf
dem Gelände der früheren
Markgrafenkaserne dar.

Hinsichtlich der Situation
des Einzelhandels konstatiert
das ISEK eine deutliche Verla-
gerung des Angebotsspek-
trums in der Innenstadt in
Richtung Rotmain-Center
und Markt. Diese Entwick-
lung ging vor allem zu Lasten
der Richard-Wagner-Straße
und umliegender Bereiche.
„An die Entwicklung des Be-
reiches Richard-Wagner-Stra-
ße muss mit höchster Priorität
herangegangen werden, um
ein neues Profil zu bilden“,
fordert der Gutachter. Anzu-
streben wäre ein „marktfähi-
ger, multifunktionaler Nut-
zungsmix aus Einzelhandel,
innerstädtischem Wohnen,

Dienstleistung sowie Kultur“,
um den Folgen der Abwande-
rung von „Magnetunterneh-
men“ aus dem Einzelhandel
und der Bildung von Leerstän-
den entgegen zu wirken. Fest-
zustellen seien ferner die nur
eingeschränkten Nahversor-
gungseinrichtungen in der di-
rekten Innenstadt sowie ein
strukturelles Defizit im Be-
reich des großflächigen
Möbel-Einzelhandels nach

der Schließung der „Wohn-
welt 2000“. Insgesamt gelinge
es dem Einzelhandel in der
Bayreuther Innenstadt man-
gels eines klaren Profils nicht,
das Kaufkraftpotenzial von
330.000 Leuten im Einzugsge-
biet der Wagnerstadt bestmög-
lich auszuschöpfen.

Für den geplanten Umbau
des Bereiches der früheren
Röhrenseekaserne zu einem
neuen Quartier mit Kleinge-

werbe und Wohnen nebenein-
ander in Innenstadtnähe und
mit direktem Zugang zum
Röhrenseepark sollte eine Be-
zuschussung aus dem Pro-
gramm „Stadtumbau West“
angestrebt werden. Im Be-
reich des Tourismus sieht das
ISEK den Bedarf für ein Ta-
gungs- und Kongresszentrum
mit einem ganzjährigen Kul-
tur- und Veranstaltungsange-

bot sowie einem angeglieder-
ten Hotel mit mindestens 250
Betten. Die entsprechende
Potenzialanalyse fiel positiv
aus.

Zu entwickeln gelte es
auch das Umfeld der Lohen-
grin Therme zu einem „inte-
grierten Wellness- und Ge-
sundheitsstandort“, der si-
cher weiteres Arbeitsplatzpo-
tenzial bieten würde. rs

Entwicklung der Richard-Wagner-Straße hat höchste Priorität

Die Richard-Wagner-Straße hat in den vergangenen Jahren Kaufkaftpotenzial
verloren und soll deshalb nach den Vorgaben des ISEK mit höchster Priorität neu
profiliert werden.                                                                                    Foto: rs

wältin Ilona Treibert, die Vor-
sitzende des Bayreuther An-
waltvereins. Auch mit der
neuen Rechtslage sei es bei-
spielsweise Autowerkstätten
nicht möglich, vor Gerichten
Prozesse für ihre Werkstatt-
kunden zu führen. Bei der
Freigabe der unentgeltlichen
Rechtsdienstleistungen sei
zu beachten, dass bei diesen
Personen gar keine Versiche-
rungspflicht für Schäden des
Mandanten, wie etwa bei den
Anwälten, bestehe. Bei feh-
lerhafter, unentgeltlicher
Rechtsberatung nehme der
Beratende damit die Gefahr
in Kauf, auf niemanden zu-
rückgreifen zu können, der
seinen Schaden trägt.

Unentgeltliche Rechts-
dienstleistung ist nur durch
„geeignete Personen“ mög-
lich. Diese Personen müssen
also selbst zur entgeltlichen
Erbringung von Rechts-

dienstleistungen befugt, also
entweder mit der Befähigung
zum Richteramt ausgestattet
oder von einer derart befä-
higten Person „angeleitet“,
sein. Banken oder Versiche-
rungen ist die unentgeltliche
Rechtsdienstleistung nicht
möglich, da diese kostenlose
Dienstleistung in keinem Zu-
sammenhang mit einer ent-
geltlichen Dienstleistung ste-
hen darf. Eine Bank darf also
beispielsweise keine kosten-
lose Erbrechtsberatung an-
bieten.

Erlaubt sind Rechtsdienst-
leistungen, wenn sie als „Ne-
benleistung“ zum Berufsbild
einer anderen Tätigkeit gehö-
ren. So ist es dem Architek-
ten erlaubt, den Bauherren
über die planungs- und bau-
ordnungsrechtlichen Vorga-
ben eines Bauvorhabens zu
informieren. Keine „Rechts-
dienstleistung“ und somit

nicht den Vorgaben des
RDG unterliegend sind die
Erstellung von Gutachten,
Schiedsgerichtstätigkeit,
Arbeitnehmervertretung,
Rechtsberatung innerhalb
von Konzernen und die Dar-
stellung von Fällen in den
Medien. Vereinigungen wie
Automobilclubs können für
ihre Mitglieder Rechts-
dienstleistungen dann er-
bringen, wenn diese nicht
gegenüber den satzungsge-
mäßen Aufgaben des Auto-
clubs von übergeordneter
Bedeutung sind.

Alleine Rechtsanwälte
sind gesetzlich zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet,
vertreten die Interessen al-
leine des Mandanten und
verfügen über eine Berufs-
haftpflichtversicherung, die
für die Fälle eingreift, in de-
nen eine falsche Beratung
vorliegt. rs

Zum 1. Juli 2008 tritt das
Rechtsdienstleistungsge-
setz (RDG) in Kraft und löst
damit das bisher bestehen-
de Rechtsberatungsgesetz
ab. Mit dem RDG ist eine
zeitgemäße Rechtsgrundla-
ge zum Schutz der Recht su-
chenden Bürger und der Un-
ternehmen vor unqualifi-
zierter rechtlicher Beratung
geschaffen worden. Als Ne-
benleistung wird eine
Rechtsdienstleistung für
Nichtanwälte künftig nur
dann zulässig sein, wenn die
Tätigkeit traditionell als
Nebenleistung zum Berufs-
oder Tätigkeitsbild des An-
bieters gehört. Zusätzlich
ist unentgeltliche Rechts-
dienstleistung durch „geeig-
nete Personen“ ebenfalls
möglich. „Qualifizierter
Rechtsrat ist weiterhin nur
durch die Anwaltschaft
möglich“, betont Rechtsan-

Rechtsberatung am besten beim Anwalt


